
 

 
 

 

Satzung  

zur Änderung der Betriebssatzung für das LWL-Jugendhilfezentrum Marl,  

das LWL-Heilpädagogische Kinderheim Hamm und das LWL-Jugendheim Tecklenburg  

des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

vom 28. September 2023 

Die 15. Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe hat am 28.09.2023 

auf Grund des § 6 Absatz 1, des § 7 Absatz 1 Buchstabe d und des § 23 Absatz 2 der Landschafts-

verbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 

Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. 

NRW. S. 490) in Verbindung mit der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) und der Eigenbetriebsverordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NW. 

S. 644, 2005 S.15), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348) fol-

gende Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für das LWL-Jugendhilfezentrum Marl, das LWL-

Heilpädagogische Kinderheim Hamm und das LWL-Jugendheim Tecklenburg des Landschaftsver-

bandes Westfalen-Lippe beschlossen: 

Artikel 1                                                                

Die Betriebssatzung für das LWL-Jugendhilfezentrum Marl, das LWL-Heilpädagogische Kinderheim 

Hamm und das LWL-Jugendheim Tecklenburg des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 1999 (GV. NRW. S. 72), zuletzt geändert durch Sat-

zung vom 30. Januar 2014 (GV. NRW. S. 198) wird folgendermaßen geändert. 

 

 

1. § 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 1 Rechtsgrundlagen und Gegenstand des Eigenbetriebes  

 

(1) Das LWL-Jugendhilfezentrum Marl, das LWL-Heilpädagogische Kinderheim Hamm 

und das LWL-Jugendheim Tecklenburg des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (im 

Folgenden bezeichnet als Jugendheime) werden nach der Eigenbetriebsverordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (Eigenbetriebsverordnung; EigVO), der Landschaftsver-

bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landschaftsverbandsordnung; LVer-

bO) und dieser Satzung als organisatorisch und finanzwirtschaftlich eigenständige Ein-

richtungen ohne Rechtspersönlichkeit wie Eigenbetriebe geführt. 

(2) Die Jugendheime erfüllen Aufgaben des überörtlichen Trägers der Jugendhilfe im 

      des § 85 Abs. 2 SGB VIII (KJHG).“ 

 

 

2. § 2 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 2 Gemeinnützigkeit 



 

 
 

 

(1) Die Jugendheime verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils 

geltenden Fassung. Zweck der Jugendheime ist die Förderung gemeinnütziger Zwecke 

im Sinne des § 52 Abgabenordnung. Die Satzungszwecke werden insbesondere durch 

die in dieser Betriebssatzung dargestellten Tätigkeiten verwirklicht, das heißt durch den 

Betrieb von Jugendhilfeeinrichtungen, die insbesondere die Zwecke Jugendhilfe, Bil-

dung und Erziehung fördern.  

 

(2) Die Jugendheime sind selbstlos tätig. Sie verfolgen nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke. 

 

(3) Die Mittel der Jugendheime dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet wer-

den. Dies gilt auch für etwaige Überschüsse. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

erhält bei Auflösung oder Aufhebung der Jugendheime oder bei Wegfall steuerbegüns-

tigter Zwecke nicht mehr als seine eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert 

seiner geleisteten Sacheinlagen zurück. 

 

 

 (4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweckbetrieb der Jugendheime 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

  

 (5) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Jugendheime oder bei Wegfall steuer-

begünstigter Zwecke fällt das Vermögen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

zurück, der es mit Ausnahme seiner geleisteten Einlagen unmittelbar und ausschließlich 

für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat.“ 

 

 

3. § 7 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Der Ausschuss Jugendheime entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die 

Eigenbetriebsverordnung übertragen sind. Darüber hinaus entscheidet der Ausschuss 

Jugendheime in den ihm vom Landschaftsausschuss ausdrücklich übertragenen Aufga-

ben sowie in den folgenden Fällen: 

a) Konzeptionelle Grundlagen der Arbeit der Jugendheime. 

b) Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen i. S. v. § 15 EigVO, es sei 

denn, dass sie unabweisbar sind. 

c) Zustimmung zu Mehrausgaben i. S. v. § 16 EigVO, wenn der Wert im Einzelfall den 

Betrag von 50.000,- Euro übersteigt; ausgenommen sind die Geschäfte der lfd. Be-

triebsführung und Angelegenheiten, die der Zuständigkeit anderer Organe vorbe-

halten sind. 

d) Benennung des Prüfers/der Prüferin für den Jahresabschluss. Die Betriebsleitung 

kann mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung einen Wirtschaftsprü-

fer/eine Wirtschaftsprüferin, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemein-



 

 
 

deprüfungsanstalt nach vorheriger Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss 

beauftragen.  

e) Entlastung der Betriebsleitungen.“ 

 

 

4. § 11 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 11 Frauenförderung 

 

Die landesgesetzlichen und kommunalen Vorgaben zur Frauenförderung gelten auch 

für den Eigenbetrieb. Dies gilt ebenso für die Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauf-

tragten.“ 

 

 

5. Der bisherige § 11 wird zum neuen § 12. 

 

 

Artikel 2 

Die Satzungsänderung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 

des Landes Nordrhein-Westfalen in Kraft. 

 

 

Münster, den 28. September 2023 

 

 

 

 

Klaus Baumann      Dr. Georg Lunemann 

Vorsitzender       Schriftführer 

der 15. Landschaftsversammlung    der 15. Landschaftsversammlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe wird gemäß § 6 

Absatz 2 Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit 

geltenden Fassung bekannt gemacht. 

 

Nach § 6 Absatz 3 Landschaftsverbandsordnung kann die Verletzung von Verfahrens- 

oder Formvorschriften der Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ablauf 

von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 

denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Beschluss der Landschaftsversamm-

lung vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Landschaftsverband vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 

die den Mangel ergibt. 

 

Münster, den 24. November 2023 

 

 

Der Direktor  

des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

Dr. Georg  L u n e m a n n 


